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Erwägungen

E. 1
Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten nahm eine vom Beschwerdeführer unter dem Titel
"Verfahren/illegales Verhalten in einer unseriösen Sache" erstattete Strafanzeige gegen
zwei Personen mit Verfügungen vom 29. September 2017 nicht an die Hand. Dagegen
erhob der Beschwerdeführer beim Obergericht des Kantons Aargau jeweils Beschwerde.

Die Verfahrensleitung der Beschwerdekammer des Obergerichts forderte den
Beschwerdeführer mit Verfügungen vom 19. Oktober 2017 gestützt auf Art. 383 Abs. 1
StPO auf, innert 10 Tagen ab Erhalt der Verfügung je Beschwerdeverfahren eine Sicherheit
von Fr. 800.-- zu leisten, ansonsten auf die Rechtsmittel nicht eingetreten werde. Da die
Sicherheiten nicht innert Frist geleistet wurden, trat das Obergericht androhungsgemäss auf
die Beschwerden mit separaten Entscheiden vom 22. November 2017 nicht ein.

E. 2
Mit identischen Beschwerden in Strafsachen beantragt der Beschwerdeführer sinngemäss,
die beiden Entscheide des Obergerichts seien aufzuheben und es seien Strafverfahren gegen
die angezeigten Personen durchzuführen. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege.

Der Beschwerdeführer rügt sinngemäss eine Verletzung des in der Bundesverfassung
garantierten Rechts auf unentgeltliche Prozessführung. Er habe nach Erhalt der
Verfügungen zur Leistung einer Prozesssicherheit in Höhe von je Fr. 800.-- am 24. Oktober
2017 Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege gestellt, die die Vorinstanz nicht beantwortet
habe. Stattdessen habe er die beiden Nichteintretensentscheide erhalten.

E. 3
Die Beschwerden stehen in einem engen sachlichen Zusammenhang und haben gleiche
Rechtsfragen zum Gegenstand, weshalb sie gestützt auf Art. 71 BGG i.V.m. Art. 24 Abs. 2
lit. b BZP zu vereinigen und in einem Entscheid zu behandeln sind.

E. 4.1
Die Beweislast für die Rechtzeitigkeit einer Parteihandlung im Verfahren trägt
grundsätzlich jene Partei, welche diese Handlung vorzunehmen hat. Wird für die
Übermittlung einer schriftlichen Eingabe die Post benützt, bezieht sich die Beweislast
sowohl auf die rechtzeitige Postaufgabe als auch auf den erforderlichen Inhalt der
Postsendung. Im Falle der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei
aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten will (vgl. Urteil
6B_99/2017 vom 27. April 2017 E. 3.6 mit Hinweisen).

E. 4.2



Gemäss der vom Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Verfahren eingereichten
Kopien hat er die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege am 24. Oktober 2017 per
Einschreiben an die Vorinstanz geschickt, hingegen sind diese in den kantonalen
Verfahrensakten nicht enthalten und ist deren Eingang auch nicht vermerkt. Der
Beschwerdeführer konnte nach Aufforderung des Bundesgerichts die Sendungsnachweise
nicht nachreichen und beweisen, dass er im kantonalen Verfahren fristgerecht um
unentgeltliche Rechtspflege ersucht hat. Anhaltspunkte, dass beide Gesuche bei der
Vorinstanz oder der Post verloren gegangen sind, gibt es nicht.

Im Übrigen ergibt sich aus den Nichtanhandnahmeverfügungen der Staatsanwaltschaft
Muri-Bremgarten vom 29. September 2017 und den Verfahrensakten, dass der
Beschwerdeführer dieselben Vorwürfe bereits mehrmals zur Anzeige gebracht hat und
diese mittels rechtskräftiger Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft des Kantons
Luzern vom 19. Juli und 27. November 2012 abschliessend beurteilt worden sind. Die
rechtskräftigen Einstellungsverfügungen kommen freisprechenden Endentscheiden gleich
(vgl. Art. 320 Abs. 4 StPO ) und stellen mangels neuer Beweismittel und Tatsachen ein von
Amtes wegen zu beachtendes Prozesshindernis dar (Verbot der doppelten Strafverfolgung
[ne bis in idem]), das der Eröffnung neuer Strafverfahren entgegensteht.

E. 5
Die Beschwerden sind im Verfahren gemäss Art. 109 BGG abzuweisen. Die Gesuche um
unentgeltliche Rechtspflege sind wegen Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren abzuweisen
( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Dem Beschwerdeführer sind reduzierte Gerichtskosten
aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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